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RVG Straf- und Bußgeldsachen

Viele Werke setzen sich mit dem RVG 
auseinander. Es gibt aber nur einen 
RVG-Kommentar allein für den Straf- 
und OWi-Rechtler. Das ist der gebüh-
renrechtliche Spezialkommentar von 
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D. und 
Dipl.-Rpfl. Joachim Volpert, der sich 
auf die Bereiche der Straf- und Buß-
geldsachen sowie die in Teil 6 VV RVG 
geregelten „sonstigen Verfahren“ 
konzentriert und so eine Lücke 
schließt, da in Gesamtdarstellungen 
diese Bereiche oft nur rudimentär 
kommentiert werden.

Durch die Kombination aus Hand-
buch und Kommentar wird das Werk 
zu einem unersetzlichen Werkzeug 
für die anwaltliche Praxis und das 
nicht nur für den „reinen Strafvertei-
diger“. Auch alle anderen, die beruf-
lich mit anwaltlicher Vergütung in 
Straf- und Bußgeldsachen umgehen 
müssen, wie etwa anwaltliche Mit-
arbeiter sowie Rechtspfleger und 
Richter, bekommen ihre gebühren-
rechtlichen Fragen im Bereich der 
Straf- und Bußgeldsachen und in  
Teil 6 VV RVG mit einer Tiefe beant-
wortet, die in Gesamtwerken zum 
RVG nur schwerlich dargestellt 
werden kann.

Der Schwerpunkt der Bearbeitung 
liegt auf der vollständigen Kommen-
tierung der Teile 4 VV (Strafsachen),  
5 VV (Bußgeldsachen), 6 VV (sonstige 
Verfahren) und 7 VV (Auslagen) sowie 
auf den Paragrafen des RVG, welche 
für die Gebührenabrechnung der 
Teile 4 bis 6 VV RVG von Bedeutung 
sind.

Der Gesetzgeber hat zum 1.6.2025 
mit dem KostBRÄG 2025 die Gebüh-
renbeträge angehoben.

Sämtliche neue Tabellenbeträge für 
die Wertgebühren in Straf- und 
Bußgeldsachen sowie die Rahmen-
gebühren der Verfahren nach Teil 6 
VV sind in diese Auflage eingearbei-
tet und bringen das Werk, selbstver-
ständlich incl. Rechtsprechung und 
Literatur, auf den neuesten Stand.

Um eine praxisnahe Darstellung zu 
gewährleisten, sind die Kommen-
tierungen um zahlreiche Praxishin-
weise, Formulierungs- und Abrech-
nungsbeispiele, Checklisten und 
Arbeitshilfen ergänzt worden.
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Vorwort

Am 1.7.2004 ist das „Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)“ in Kraft getreten. Dies war mehr als
100 Jahre nach dem Inkrafttreten der Gebührenordnung für Rechtsanwälte im Jahre 1879 und fast
50 Jahre nach der Neuregelung des anwaltlichen Gebührenrechts durch die „Bundesrechtsanwaltsge-
bührenordnung (BRAGO)“ vom 26.7.1957 der Abschluss einer (ersten) allgemeinen Kostenrechtsmo-
dernisierung und einer umfassenden Reform des anwaltlichen Vergütungsrechts.
Im anwaltlichen Vergütungsrecht war nach dem Inkrafttreten des RVG nahezu nichts mehr so, wie es
einmal in der BRAGO war. Das RVG hatte die anwaltliche Vergütung völlig neu geregelt. Das gilt
vor allem für den Bereich der Straf- und Bußgeldsachen. Gerade in diesen Bereichen sind mit dem
RVG neue Strukturen und Gebührentatbestände geschaffen worden, die die BRAGO nicht kannte.
Die Zeit war daher mit dem Inkrafttreten des RVG reif für einen neuen Kommentar. Daher haben
wir mit der 1. Auflage dieses Werks diesen Kommentar unter dem Grundgedanken „Ein neues Gesetz
– eine neue Idee“ – im Frühsommer 2004 vorgelegt. Der Kommentar hat sogleich – nicht nur bei
Strafverteidigern – Aufmerksamkeit erregt und ist auf großen Zuspruch gestoßen, worüber wir uns
sehr gefreut haben. Auch die (obergerichtliche) Rechtsprechung hat ihn alsbald wahrgenommen und
sich in manchen, wenn auch nicht in allen Fragen, unserer Rechtsauffassung angeschlossen. Das hat
sich erfreulicherweise mit den weiteren Auflagen des Werkes fortgesetzt.
Was ist/war nun neu oder anders an unserem Kommentar?
Neu ist, dass es mit ihm erstmals einen gebührenrechtlichen Spezialkommentar gegeben hat. Dieses
Alleinstellungsmerkmal ist auch nach mehr als 16 Jahren noch vorhanden. Anders ist, dass wir Hand-
buch und Kommentar miteinander verknüpft haben. Das hatte es in dieser Form für das Vergütungsrecht
bisher ebenfalls noch nicht gegeben und unterscheidet unser Werk auch heute noch von anderen
gebührenrechtlichen Veröffentlichungen.
Im Kommentarteil haben wir (nur) den Teil 4 VV (Strafsachen), den Teil 5 VV (Bußgeldsachen),
wegen der Verbindungen und Überschneidungen zu den Teilen 4 und 5 VV auch den Teil 6 VV
(sonstige Verfahren) sowie schließlich den Teil 7 VV (Auslagen) vollständig kommentiert. Diesen
Teilen bzw. den in diesen Teilen enthaltenen Nummern des Vergütungsverzeichnisses haben wir redak-
tionelle Überschriften zugeordnet, um die Orientierung zu erleichtern. Aus dem Paragrafenteil des
RVG sind § 37 (Verfahren vor den Verfassungsgerichten), § 38 (Verfahren vor dem Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften), nach Aufnahme durch das 2. KostRMoG § 38a (Verfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte), § 42 (Feststellung einer Pauschgebühr), § 43 (Abtre-
tung des Kostenerstattungsanspruchs), § 45 Abs. 4 (Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestell-
ten Rechtsanwalts), § 46 Abs. 3 (Auslagenersatz bei Nachforschungen zur Vorbereitung eines Wieder-
aufnahmeverfahrens), § 48 Abs. 6 (Erstreckung), § 51 (Festsetzung einer Pauschvergütung in Straf-
und Bußgeldsachen), § 52 (Anspruch gegen den Beschuldigten oder den Betroffenen), § 53 (Anspruch
gegen den Auftraggeber u.a.), § 53a (Vergütungsanspruch bei gemeinschaftlicher Nebenklagevertre-
tung), § 54 (Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts, § 55 Abs. 3 (Festsetzung
der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse), § 57 (Rechtsbehelf in Bußgeldsa-
chen vor der Verwaltungsbehörde), § 58 Abs. 3 (Anrechnung und Rückzahlung bei Gebühren nach den
Teilen 4–6 VV), § 59a (Beiordnung und Bestellung durch Justizbehörden) kommentiert. Auf der
vollständigen Kommentierung dieser Teile des VV und der genannten Paragrafen liegt das Schwerge-
wicht der Bearbeitung.
Der Kommentierung vorangestellt ist ein „ABC-Teil“/Handbuch-Teil, in dem wir einzelne allgemeine
Problembereiche und allgemeine Kernbegriffe des RVG – losgelöst von der Kommentierung – darstel-
len und erläutern. Das Schwergewicht der Darstellung ist aber auch in diesem Bereich auf die jeweiligen
strafverfahrensrechtlichen Aspekte sowie diejenigen in Bußgeldsachen gelegt worden.
Unser Spezialkommentar ist/war „eine neue Idee für Strafrechtler“, die gut aufgenommen worden ist.
Damit meinen wir aber nicht etwa nur den „reinen Strafverteidiger“. Wir wenden uns vielmehr vor
allem auch an den Rechtsanwalt, der neben seinen sonstigen anwaltlichen Tätigkeiten auch in Straf-
bzw. Bußgeldsachen tätig ist. Gerade für diesen Rechtsanwalt oder seiner Mitarbeiter ergeben sich bei
der Lektüre von Gesamtdarstellungen des RVG Fragen, da oftmals Straf- und Bußgeldsachen nur
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Vorwort

stiefmütterlich und nicht entsprechend ihrer eigentlichen Bedeutung behandelt werden. Wir hoffen,
dass dieser Rechtsanwalt seine Fragen bei uns beantwortet bekommt. Darüber hinaus wollen wir alle
ansprechen, die sonst noch beruflich mit anwaltlicher Vergütung in Straf- und Bußgeldsachen umgehen
müssen. Das sind neben den anwaltlichen Mitarbeitern die im Bereich der Justiz damit befassten
Richter, Rechtspfleger und Urkundsbeamten.
Wir haben uns um eine praxisnahe Darstellung bemüht. Deshalb haben wir unsere Ausführungen
jeweils um zahlreiche Praxishilfen und -hinweise, um Formulierungshilfen sowie um Checklisten und
Arbeitshilfen ergänzt. Die Abrechnungsbeispiele sollen die Ausführungen verdeutlichen und einen
Anhaltspunkt für die eigene Praxis bieten.
Auch ein Kommentar unterliegt einem stetigen Wandel. So hatten wir in der 2. Auflage die bereits in
der 1. Auflage enthaltenen Stichwörter zum Teil wesentlich erweitert. Verstärkt sind zudem in den
Ausführungen die Fragen dargestellt worden, die bei der Abrechnung in Straf- und Bußgeldsachen in
der Praxis – sowohl bei Verteidigern als auch bei den Gerichten – Probleme machen. U.a. auch deshalb
sind in die 2. Auflage einige Stichwörter neu aufgenommen worden, die für die Abrechnung in Straf-
und Bußgeldverfahren in der Praxis besondere Bedeutung haben.
Die 3. Auflage haben wir dann erneut der Entwicklung im anwaltlichen Gebührenrecht anpasst bzw.
aufgrund gesetzlicher Neuregelungen anpassen müssen. Entfallen ist der frühere Teil A (Einführung),
der neben Ausführungen zur Geschichte des RVG und den Zielen der Reform des anwaltlichen
Vergütungsrechts im Jahr 2004 einen Überblick über die wesentlichen allgemeinen Regelungen des
RVG enthielt. Diese Ausführungen waren mehr als sieben Jahre nach dem Inkrafttreten des RVG
teilweise überflüssig geworden. Zum Teil sind die Ausführungen aber in eigenständige Stichwörter im
neuen Teil A eingeflossen. Dieser Teil A enthält nun das früher in Teil B enthaltene „Vergütungs-
ABC“, das noch durch neue Stichwörter erweitert worden ist. Außerdem sind in Teil 6 VV die
Änderungen zum 1.2.2009 durch das Wehrrechtsänderungsgesetz 2008 (BGBl I, S. 1629) sowie die
Änderungen durch das am 28.10.2010 in Kraft getretene „Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlus-
ses 2005/214/JI des Rates vom 24.2.2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen“ (Europäisches Geldsanktionengesetz; BGBl I, S. 1408)
eingearbeitet worden. Zudem war in der 3. Auflage erstmals die „Tabellarische Rechtsprechungsüber-
sicht zum RVG Teile 4–7 VV“ enthalten, die einen weitgehend geschlossenen Überblick über die seit
Inkrafttreten des RVG zu den Teilen 4, 5 und 6 VV bekannt gewordene Rechtsprechung enthält; die
Entscheidungen zu Teil 7 VV sind enthalten, soweit sie einen Bezug zu den Teilen 4, 5 und 6
VV haben. Ein großer Teil der zusammengestellten Entscheidungen ist im Internet kostenfrei auf
www.burhoff.de abrufbar.
Schon kurze Zeit nach Erscheinen der 3. Auflage war absehbar, dass eine 4. Auflage nicht lange auf
sich warten lassen würde, da durch das ab Sommer 2012 geplante 2. KostRMoG zahlreiche Änderungen
eintreten würden, die eine Neuauflage des Werkes erforderlich machen würden. Nach Inkrafttreten des
2. KostRMoG v. 23.7.2013 (BGBl 2013, S. 2586) am 1.8.2013 haben wir im Mai 2014 die 4. Auflage
vorgelegt. Die Änderungen/Ergänzungen/Klarstellungen des 2. KostRMoG haben zu einer Überarbei-
tung sämtlicher davon betroffenen Regelungen geführt. In Teil A war die Aufnahme des neuen Stich-
worts: „Geschäftsgebühr in Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung (Nr. 2302 Nr. 2 VV)“ erfor-
derlich. Das am 1.1.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung einer Rechtsbehelfsbelehrung im
Zivilprozess und zur Änderung anderer Vorschriften vom 5.12.2012 (BGBl I, S. 2418) hat zudem zur
Aufnahme des neuen Stichworts in Teil A „Rechtsbehelfsbelehrung (§ 12c)“ geführt.
Mit Erscheinen der 5. Auflage ist Herr Dipl.-Rechtspfleger Thomas Schmidt, Wipperfürth, aus dem
Bearbeiterteam ausgeschieden. Seine anderweitigen beruflichen Verpflichtungen haben die weitere
Mitarbeit in diesem Werk nicht mehr zugelassen. Die von ihm bearbeiteten Teile sind von Herrn Dipl.-
Rechtspfleger Joachim Volpert, Willich/Düsseldorf, übernommen worden. Damit ruht die Bearbeitung
jetzt nur noch auf zwei Schultern. Wir haben im Interesse der Einheitlichkeit der Kommentierung
bewusst auf einen dritten/neuen Mitarbeiter verzichtet. In der 5. Auflage sind einige Stichwörter in das
„Vergütungs-ABC“ neu aufgenommen worden. Das ist zunächst „Psychosoziale Prozessbegleitung,
Abrechnung“ das die Abrechnung der Tätigkeiten der durch das „Gesetz über die psychosoziale
Prozessbegleitung im Strafverfahren“ (PsychPbG) vom 21.12.2015 (BGBl I, S. 2525) eingeführten
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sog. psychosozialen Prozessbegleiter darstellt. Außerdem sind bei „Klageerzwingungsverfahren, Ab-
rechnung“, bei „Terminsvertreter, Abrechnung der Tätigkeiten“ und bei „Zeugenbeistand, Abrechnung
der Tätigkeiten“ die mit diesen anwaltlichen Tätigkeiten im Strafverfahren zusammenhängenden Ab-
rechnungsfragen zusammengefasst behandelt. Zudem waren an vielen Stellen weitere Abrechnungsbei-
spiele eingefügt worden.
Drei Jahre später haben wir dann 2021 die 6. Auflage vorgelegt. Diese „Verspätung“ hat damit zu tun,
dass wir mit der Neuauflage an sich bis zu einem – zunächst angekündigten – 3. KostRMoG warten
wollten. Nachdem nicht absehbar war, ob dieses überhaupt und wann und wie es kommt, hatten wir
uns dazu entschlossen, ein 3. KostRMoG nicht abzuwarten. Zumal nach Erscheinen der 5. Auflage
einiges an Rechtsprechung und Literatur erschienen/veröffentlicht worden ist, das eingearbeitet werden
musste. Daher war das Erscheinen der 6. Auflage an sich zu einem früheren Zeitpunkt geplant.
Nachdem der Gesetzgeber dann jedoch im Sommer 2020 das KostRÄG 2021 angekündigt hat, haben
wir noch einmal gewartet, um die dadurch vorgenommenen Änderungen aufnehmen zu können. Nach-
dem nun am 1.1.2021 das KostRÄG 2021 v. 21.12.2020 endlich in Kraft getreten war (BGBl I, S. 3229),
stand einer Neuauflage nichts mehr im Wege. Sie enthielt alle Änderungen durch das KostRÄG 2021.
Über die Änderungen/Neuerungen durch das KostRÄG 2021 hinaus ist neu aufgenommen worden
die Kommentierung zu § 53a, der durch das „Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens v.
10.12.2019“ (BGBl I, S. 2121) eingefügt worden ist, um die gebührenrechtlichen Probleme mit der
„gebündelten Nebenklage“ (§ 397b StPO) zu lösen. Außerdem ist eingefügt das Stichwort „Pflichtver-
teidigung bei Vorführungen, richterlichen Vernehmungen, Gegenüberstellung, Abrechnung der Tätig-
keiten“. Zudem hat das „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der notwendigen Verteidigung“ v.
10.12.2019 (BGBl I, S. 2128) eine Überarbeitung der mit der Pflichtverteidigung zusammenhängenden
Fragen erfordert. Dass die seit Erscheinen der 5. Auflage veröffentlichte, z.T. aber auch die unveröffent-
lichte, Rechtsprechung eingearbeitet und auch die seitdem erschienenen Literaturbeiträge, soweit sie
die Teile 4, 5, 6 und 7 VV betreffen, berücksichtigt worden sind, ist – wie immer – selbstverständlich
und wird hier nur angemerkt.
Mit dieser 7. Auflage haben wir nun vier Jahre nach der 6. Auflage die nächste Auflage vorgelegt.
Auch hier beruht der lange Zeitabstand zur 6. Auflage auf der Unentschlossenheit des Gesetzgebers,
der nicht nur in der 20. Legislaturperiode das längst überfällige 3. KostRMoG nicht vorgelegt hat,
sondern auch mit erforderlichen (linearen) Gebührenerhöhungen gezögert hat. Zwar ist dann im Som-
mer 2024 ein Referentenentwurf zu einem KostRÄndG 2025 vorgelegt worden, die darin enthaltenen
Änderungen sind jedoch wegen des Scheiterns der Ampelkoalition im November 2024 nicht mehr
umgesetzt worden. Überraschend hatte dann aber am 11.12.2024 das Bundeskabinett versucht, ein
KostRÄG 2025 doch noch auf den Weg zu bringen. Zwar nicht mit dem sonst üblichen Regierungsent-
wurf, sondern mit einer vom Kabinett beschlossenen „Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen
für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf – Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, des Justizkostenrechts sowie des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(Kostenrechtsänderungsgesetz 2025 – KostRÄG 2025)“. Aber auch diese Formulierungshilfe hatte
keinen Erfolg. Es hat dann jedoch am 17.12.2024 die (ehemalige) FDP-Fraktion den „Entwurf eines
Kostenrechtsänderungsgesetzes 2025 – KostRÄG 2025) vorgelegt (BT-Drucks 20/14264). Der Bundes-
tag hat dann am 31.1.2025 das „Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und
zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz
2025 –KostBRÄG 2025)“ (BT-Drucks 20/14768) angenommen. Es handelt sich um ein sog. Artikelge-
setz, in dem in Art. 11 die Änderungen des RVG enthalten sind. Dieses Gesetz ist am 10.4.2025 im
BGBl verkündet worden (BGBl I, Nr. 109). Gem. Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes ist es dann am 1.6.2025
in Kraft getreten. Dieses Gesetz hat wesentliche strukturelle Änderungen im RVG nicht eingeführt,
sondern beschränkt sich im Wesentlichen auf die lineare Anhebung der Gebührenwerte. Diese sind
eingearbeitet. Wir haben allerdings dieses Mal aus Vereinfachungsgründen davon abgesehen, auch die
früheren Gebührenwerte noch aufzuführen. Insoweit muss man in sog. „Altfällen“ die Tabellen zum
alten Recht heranziehen.
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Vorwort

Das Werk hat im Wesentlichen den Stand von August 2025, die „Rechtsprechungsübersicht“ den Stand
von Mitte September 2025.
Unser Ziel war und ist es, im Bereich der Straf- oder Bußgeldsachen alle möglichen Fragen zu
beantworten und für alle vergütungsrechtlichen Probleme Lösungen anzubieten. Trotz dieser Zielset-
zung werden beim Leser Fragen offen bleiben. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie uns Anregun-
gen und Fragen, die Sie noch haben, mitteilen würden. Das gilt auch, wenn Sie einen Fehler entdecken.
Wir haben uns zwar bemüht, Fehler zu vermeiden. Aber ganz vermeiden lassen sie sich nicht, vor
allem, wenn so viele Zahlen anzupassen sind, wie auch bei dieser Auflage. Die Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme besteht über die E-Mailadresse: rvg-kommentar@burhoff.de. Dankbar sind wir darü-
ber hinaus auch für Bedenken und Kritik. Wir werden sie – ebenso wie Fragen und Anregungen –
bei einer folgenden 8. Auflage berücksichtigen. Schließlich regen wir an, uns vergütungsrechtliche
Entscheidungen, die Sie „erstritten“ haben, zukommen zu lassen. Wir werden sie in der nächsten
Auflage gern berücksichtigen. Zudem können sie auf der Homepage Burhoff-Online (www.burhoff.de)
bei den RVG-Entscheidungen eingestellt werden.
Zum Schluss möchten wir danken: Besonderer Dank gebührt Frau Christiane Göhring, die das Werk
lektoriert und uns bei der Erstellung des Stichwort-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnisses mal
wieder tatkräftig unterstützt sowie die Binnenverweise geprüft hat. Neben ihr danken wir allen anderen
Mitarbeitern des ZAP-Verlags, die wie immer in besonderer Weise bei der Erstellung des Werkes aktiv
mitgeholfen haben. Wir erinnern auch noch einmal an die Hilfe, die wir in Zusammenhang mit
der ersten Auflage u.a. von Frau Rechtsanwältin Edith Kindermann, Bremen, die uns mit ihren
gebührenrechtlichen Kenntnissen unterstützt und manche Fragen beantwortet hat, erhalten haben. Wir
danken ihr und den Rechtsanwälten Dr. David Herrmann und Dr. Michael Fürst, beide Augsburg, die
Teile der Kommentierung der 1. Auflage gegengelesen und damals Anregungen für die Umsetzung
der neuen Gebührenvorschriften gegeben haben. Und „last but not least“ danken wir schließlich
unseren Familien und allen, die in der Zeit des Schreibens manche Stunde auf uns haben verzichten
müssen, aber dennoch wieder einmal viel Geduld mit uns bewiesen haben.
Leer/Düsseldorf, im September 2025 Detlef Burhoff

Joachim Volpert
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Abgeltungsbereich der Vergütung (§ 15)
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Literatur: N. Schneider, Neue Angelegenheit nach Ablauf von zwei Kalenderjahren, AGkompakt 2011, 98; Volpert,
Cannabisgesetz (CanG) – Auswirkung auf die RVG-Verteidigervergütung, AGS 2024, 385 = StRR 11/2024, 6; s.a. die
Hinw. bei Teil A: Angelegenheiten (§§ 15), Rdn 101.

A. Überblick

Der allgemeine Abgeltungsbereich der anwaltlichen Vergütung ist in § 151 geregelt. Die Vorschrift ist
Grundlage für das Gebührensystem des RVG, das die anwaltliche Tätigkeit in gebührenrechtliche
Angelegenheiten aufteilt. Von der Einordnung der anwaltlichen Tätigkeit in eine bestimmte Angelegen-
heit hängt es ab, ob und welche Gebühren der Rechtsanwalt erhält (auch Teil A: Angelegenheiten
[§§ 15 ff.], Rdn 101 ff.). Die Vorschrift wird durch § 20 ergänzt (dazu Teil A: Verweisung/Abgabe
[§ 20], Rdn 2559 ff.). Sie wird außerdem ergänzt durch den durch das 2. KostRMoG neu eingeführten
§ 17 Nr. 1, der den früheren § 15 Abs. 2 S. 2 a.F. ersetzt (Rdn 4).

B. Anmerkungen

I. Allgemeines (§ 15)

1. Grundsätze

Der Abgeltungsbereich der Gebühren ist in § 15 geregelt. Die Grundsätze des § 15 lassen sich für das
Strafverfahren wie folgt zusammenfassen:
– § 15 Abs. 1 enthält die allgemeine Regelung zum Pauschalcharakter der anwaltlichen Vergütung.

Dieser Pauschalcharakter wird für das Strafverfahren noch einmal in Vorbem. 4.1 Abs. 2 S. 1 VV
und für das OWi-Verfahren in Vorbem. 5.1 VV wiederholt (wegen der Einzelh. jeweils dort). In
Disziplinarverfahren nach Teil 6 Abschnitt 2 VV findet sich in Vorbem. 6.2 Abs. 1 VV eine
entsprechende Regelung.

– Nach § 15 Abs. 2 kann der Rechtsanwalt die Vergütung grds. nur einmal fordern (Grundsatz der
Einmaligkeit der Gebühren). Von der dem Rechtsanwalt für seine Tätigkeit zustehenden Gebühr
werden also innerhalb ihres Abgeltungsbereichs sämtliche Tätigkeiten erfasst. Die Gebühr entsteht
bei Erbringung mehrerer Tätigkeiten nicht jedes Mal neu; der Rechtsanwalt kann die Gebühren
aber in jeder Angelegenheit fordern. Die Regelung in § 15 Abs. 2 schließt aber nicht aus, dass für
verschiedene Verfahrensbeteiligte dieselben Gebührentatbestände entstehen (OLG Brandenburg,
Beschl. v. 11.7.2022 – 6 W 37/22, JurBüro 2022, 581 für das Zivilverfahren).

1 Paragrafen oder Nr. VV ohne Gesetzesangabe sind solche des RVG. Soweit nachfolgend männliche Begriffe verwendet
werden, gelten diese für Personen weiblichen, männlichen und diversen Geschlechts.
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2. Ausnahmen

Für das Straf- und Bußgeldverfahren macht das RVG von dem Grundsatz in § 15 Abs. 2 für die
(gerichtlichen) (Haupt-)Terminsgebühren aus Teil 4 Abschnitt 1 VV und aus Teil 5 Abschnitt 1
VV eine Ausnahme. Diese fallen ausdrücklich für jeden Hauptverhandlungstag, an dem ein Termin
stattfindet, an (Nr. 4108 VV Rdn 2).

Hinweis:
Das gilt allerdings nicht für das nach Abschnitt 4 Teil 2 VV abzurechnende Strafvollstreckungsverfah-
ren. Hier fällt insgesamt immer nur eine Terminsgebühr an, auch wenn mehrere gerichtliche Termine
stattgefunden haben. Eine der Regelung für die (gerichtliche) Terminsgebühr im Erkenntnisverfahren im
Straf- und im Bußgeldverfahren entsprechende Regelung – „je Hauptverhandlungstag“ – ist dort gerade
nicht getroffen worden (KG, RVGreport 2006, 353 = AGS 2006, 549; OLG Düsseldorf, AGS 2018, 121;
OLG Hamm, RVGreport 2007, 426 = AGS 2007, 618 = AGS 2008, 176; OLG Schleswig, RVGreport
2006, 153 = AGS 2005, 444 = SchlHA 2006, 300 bei Döllel/Dreßen; Rpfleger 2011, 346 = AGS 2011,
373; LG Magdeburg, StraFo 2010, 172 = RVGreport 2010, 183 = StRR 2010, 279; LG Osnabrück,
Nds.Rpfl. 2007, 166; s. auch die Komm. bei Nr. 4202 VV Rdn 12 und Nr. 4206 VV Rdn 8; krit. zu dieser
Regelung Burhoff, RVGreport 2006, 353; zur BRAGO KG, StV 2004, 39 = NStZ-RR 2002, 63; OLG
Düsseldorf, JurBüro 2001, 363; OLG Frankfurt am Main, JurBüro 2000, 306).

II. Rechtszug (§§ 17 Nr. 1, 15 Abs. 2)

In § 15 Abs. 2 S. 2 a.F. war früher geregelt, dass der Rechtsanwalt im gerichtlichen Verfahren die
Gebühren in jedem Rechtszug fordern kann (zum Begriff und Umfang des Rechtszugs Teil A:
Rechtszug [§ 19], Rdn 2032 ff.). Diese Regelung ist durch das 2. KostRMoG entfallen. Dafür bestimmt
§ 17 Nr. 1 jetzt, dass das Verfahren über ein Rechtsmittel und der vorausgegangene Rechtszug jeweils
eine eigene Angelegenheit sind. Inhaltlich hat sich dadurch grds. nichts geändert (dazu auch BT-
Drucks 17/11471, S. 267; Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, § 17 Rn 3). Denn ist jeder Rechtszug – Rechts-
mittel und vorausgegangenes Verfahren – insoweit eine eigene Angelegenheit, dann entstehen in ihm
nach §§ 17 Nr. 1, 15 Abs. 2 jeweils die Gebühren gesondert (Rdn 3). Der Rechtsanwalt kann nach wie
vor, was den Regelungen in Teil 4 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 VV entspricht, für jede Instanz
seine Vergütung geltend machen. Im Übrigen wird auf Teil A: „Angelegenheiten (§ 15 ff.)“, Rdn 101,
verwiesen. Schwierigkeiten können sich wegen der Formulierung der Neuregelung allerdings in den
Fällen der Zurückverweisung ergeben (dazu Teil A: Zurückverweisung [§ 21], Rdn 2681 ff.). Durch
das KostRÄG 2021 ist § 17 Nr. 1 dann ein weiteres Mal geändert worden. Eingefügt worden sind die
Wörter „soweit sich aus § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10a nichts anderes ergibt“. Dabei handelt es
sich aber nur um eine „redaktionelle Klarstellung“ (BT-Drucks 19/23484, S. 76), die die Anwendung
der Ausnahmeregelung in § 19 erleichtern soll (dazu Teil A: Angelegenheiten [§§ 15 ff.], Rdn 175 ff.).

III. Vorzeitige Erledigung (§ 15 Abs. 4)

Ist eine Gebühr bereits entstanden, ist es nach § 15 Abs. 4 grds. ohne Einfluss auf die Gebühr, wenn
sich die Angelegenheit vorzeitig erledigt oder der Auftrag endigt (eingehend dazu AnwKomm-RVG/
N. Schneider, § 15 Rn 241 ff.; Gerold/Schmidt/Mayer, § 15 Rn 98 ff.). Die vorzeitige Erledigung oder
Beendigung hat jedoch bei den Betragsrahmengebühren Einfluss auf die Höhe der konkreten Gebühr
(AnwKomm-RVG/N. Schneider, § 15 Rn 244 ff.). Insoweit gilt als Faustregel: Je eher der Auftrag
endet, desto geringer ist die Gebühr, die der Rechtsanwalt für den jeweiligen Verfahrensabschnitt, in
dem er tätig ist, erhält.

Beispiel:
Dem Beschuldigten B wird ein Verstoß gegen das BtMG zur Last gelegt. Er beauftragt Rechtsanwalt R
mit seiner Verteidigung. Nach Akteneinsicht rät dieser dem B, ein Geständnis abzulegen. B entzieht R
daraufhin das Mandat.
In diesem Fall sind die Grundgebühr Nr. 4100 VV und die Verfahrensgebühr Nr. 4104 VV entstanden.
Die Grundgebühr wird durch die Entziehung des Mandats in ihrer Höhe nicht mehr berührt und wird im
Zweifel i.H.d. Mittelgebühr angefallen sein. Die Verfahrensgebühr dürfte jedoch geringer als mit der
Mittelgebühr anzusetzen sein, da B dem R unmittelbar nach Beginn des Verfahrensabschnitts „vorbereiten-
des Verfahren“ das Mandat entzogen hat.
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Abgeltungsbereich der Vergütung (§ 15)

IV. Neuer Auftrag (§ 15 Abs. 5)

1. Grundsatz

§ 15 Abs. 5 regelt den Fall eines erneuten Auftrags in derselben Angelegenheit. Als Grundsatz gilt:
Wird der Rechtsanwalt, nachdem er in einer Angelegenheit tätig geworden war, erneut beauftragt, in
derselben Tätigkeit weiter tätig zu werden, erhält er nicht mehr an Gebühren, als er erhalten würde,
wenn er von vornherein hiermit beauftragt worden wäre (§ 15 Abs. 5 S. 1). Es muss aber immer noch
dieselbe Angelegenheit vorliegen (dazu die Erläuterungen bei Teil A: Angelegenheiten [§§ 15 ff.],
Rdn 101 ff. und einerseits OLG Zweibrücken, Beschl. v. 17.10.2023 – 1 Ws 200/23, AGS 2024, 21,
andererseits LG Frankenthal, Beschl. v. 5.7.2023 – 2 Qs 144723, AGS 2023, 349 = JurBüro 2023, 470
u. AG Speyer, Beschl. v. 27.3.2023 u. v. 5.4.2023 – 1 Ls 5121 Js 25842/19, AGS 2023, 258 [erst
Pflichtverteidiger während einer Zeugenvernehmung, dann für das gesamte Verfahren]). Auch darf
die ursprüngliche Angelegenheit nicht vollständig erledigt sein (AnwKomm-RVG/N. Schneider, § 15
Rn 284).

Beispiel:
Rechtsanwalt R vertritt den Beschuldigten B im Ermittlungsverfahren. Das Ermittlungsverfahren wird
nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Rechtsanwalt R rechnet für seine Tätigkeit die Verfahrensgebühr
nach Nr. 4104 VV i.H.d. Mittelgebühr ab. Nach drei Monaten melden sich weitere Zeugen. Die Staatsan-
waltschaft nimmt daraufhin das Ermittlungsverfahren wieder auf, stellt es aber, nachdem die weiteren
Zeugen vernommen worden sind, erneut ein.
Rechtsanwalt R erhält nach wie vor nur eine Verfahrensgebühr nach Nr. 4104 VV. Seine weiteren Tätigkei-
ten sind nun aber im Betragsrahmen der Verfahrensgebühr Gebühren erhöhend zu berücksichtigen. Rechts-
anwalt R kann wegen der weiteren Tätigkeiten daher eine über der Mittelgebühr liegende Verfahrensge-
bühr abrechnen.

2. Ausnahme (Abs. 5 S. 2)

Eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 15 Abs. 5 S. 1 ist in S. 2 enthalten. Ist der frühere Auftrag
seit mehr als zwei Kalenderjahren erledigt, gilt die weitere Tätigkeit als neue Angelegenheit und
der Rechtsanwalt kann sämtliche Gebühren neu verlangen (dazu N. Schneider, AGkompakt 2011, 98;
zu den Tätigkeiten des Verteidigers nach dem KCanG im Hinblick auf die Neufestsetzung einer Strafe
oder Gesamtstrafe nach Art. 313, 316p EGStGB Teil A: Angelegenheiten (§§ 15 ff.), Rn 131a ff.;
Volpert, AGS 2024, 385 = StRR 11/2024, 6).

Beispiel 1:
Im Beispiel unter Rdn 8 wird das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft am 13.10.2022 einge-
stellt. Die weiteren Zeugen melden sich erst im Januar 2025.
Rechtsanwalt R erhält m.E. in diesem Fall für seine weiteren Tätigkeiten erneut die Grundgebühr Nr. 4100
VV und die Verfahrensgebühr Nr. 4104 VV (a.A. in einem ähnlichen Fall LG München I, RVGreport
2013, 346 = AGS 2013, 406 = StRR 2013, 311).
Beispiel 2:
Im Beispiel 1 wird das gerichtliche Verfahren nach Durchführung einer Hauptverhandlung am 8.3.2023
ausgesetzt und dann mehr als zwei Kalenderjahre nicht betrieben.
Ob Rechtsanwalt R in diesem Fall für seine weiteren Tätigkeiten auch erneut die Grundgebühr Nr. 4100
VV und die Verfahrensgebühr Nr. 4104 VV erhält, wird nicht einheitlich gesehen. Dieser Fall wird z.T.
unter Hinweis darauf, dass das Verfahren trotz Aussetzung weitergeführt worden sei, da ja immer geprüft
werden müsse, ob die Voraussetzungen für die Aussetzung noch weiter vorliegen (AnwKomm-RVG/N.
Schneider, § 15 Rn 295 m.w.N.; auch – für das Zivilrecht/Verwaltungsrecht – BGH, NJW 2006, 1525 =
AGS 2006, 323 = RVGreport 2006, 219; BayVerwGH, RVGreport 2015, 96 = NJW 2015, 648 = AGS
2015, 62 zfs 2015, 225; OVG Thüringen, RVGreport 2019, 94 = JurBüro 2019, 76 = AGS 2019, 105;
KG, AGS 2010, 599 = RVGreport 2011, 19 = JurBüro 2011, 81 [für familienrechtliches Verfahren]; OLG
Köln, AGS 2011, 321; OLG Schleswig, AGS 2013, 123 m. Anm. N. Schneider; N. Schneider, AGS 2006,
323 in der Anm. zu BGH, a.a.O.; ders., AGkompakt 2011, 98, 99 m.w.N. aus der Rspr.) anders gelöst:
Die Gebühren werden nicht gewährt.
Das ist m.E. nicht folgerichtig. Denn das Verfahren wird ausgesetzt, also nicht betrieben. Wird es dann
wieder betrieben, ist eine neue Einarbeitung erforderlich, die m.E. dazu führt, dass die Gebühren neu
entstehen (s. auch OLG Brandenburg, AGS 2009, 432; OLG Stuttgart, AGS 2003, 19; N. Schneider, AGS
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2004, 221, 223; ders., in: Hansens/Braun/Schneider, Teil 20, Rn 37; wohl auch Gerold/Schmidt/Mayer,
§ 15 Rn 136). Das entspricht auch dem Sinn und Zweck der Regelung, deren Vorgängerregelung § 13
Abs. 5 S. 1 BRAGO gerade in die BRAGO eingeführt worden war, um in diesen Fällen für eine angemes-
sene Honorierung zu sorgen (AnwKomm-RVG/N. Schneider, § 15 Rn 291). M.E. spricht auch die Rege-
lung in § 8 Abs. 1 S. 2 – „drei Monate ruht“ – für diese Lösung.
Hinweis:
Die Antwort auf die vorstehende Frage richtet sich danach, wie man den Begriff der „Erledigung“
versteht. Versteht man den – wie die wohl h.M. – (nur) als den endgültigen Abschluss einer rechtlichen
Angelegenheit, dann findet § 15 Abs. 5 S. 2 keine Anwendung, wenn das Verfahren nur nicht betrieben
wird/ruht (dazu LG München I, RVGreport 2013, 346 = AGS 2013, 406 = StRR 2013, 311; zum Begriff
der „Erledigung“ a. BGH, NJW 2018, 1322 = AGS 2018, 373 = RVGreport 2018, 175 [keine Handlungen
des Rechtsanwalts mehr zu erwarten]; BayVerwGH, NJW 2015, 648 = AGS 2015, 62 = RVGreport 2015,
96 = zfs 2015, 225; OVG Thüringen, AGS 2019, 105 = RVGreport 2019, 94 = JurBüro 2019, 75 [selbst,
wenn statistisch ausgetragen]). Stellt man hingegen mit dem OLG Brandenburg (AGS 2009, 432) auf die
Fälligkeit und § 8 Abs. 1 S. 2 ab, dann kann man von einer neuen Angelegenheit ausgehen, mit der Folge,
dass die Gebühren dann erneut entstehen (können).
Die 2-Jahres-Frist beginnt im Übrigen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der vorangegangene
Auftrag erledigt worden ist (AnwKomm-RVG/N. Schneider, § 15 Rn 292; Gerold/Schmidt/Mayer, § 15
Rn 135 m.w.N.).
Hat das Verfahren geruht und ist infolgedessen eine zuvor angefallene (Verfahrens-)Gebühr verjährt, kann,
wenn nach Wiederaufnahme des Verfahrens eine Tätigkeit erbracht wird, die den Gebührentatbestand
verwirklicht, die Gebühr erneut entstehen und vom Rechtsanwalt geltend gemacht werden (VGH Baden-
Württemberg, RVGreport 2016, 460; s.a. noch LAG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 26.10.2023 – 26 Ta
(Kost) 6085/23, AGS 2023, 546 = NJW 2024, 108 [Ls.]).

3. Rechtsänderung

Ist zwischenzeitlich eine Rechtsänderung eingetreten, ist das neue Recht anwendbar.
Beispiel:
Im Beispiel unter Rdn 8 wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft am 13.10.2020 eingestellt. Die
weiteren Zeugen melden sich im Januar 2021.
Rechtsanwalt R erhält in diesem Fall für seine weiteren Tätigkeiten die Vergütung nach dem RVG in der
Fassung nach dem KostRÄG 2021, das am 1.1.2021 in Kraft getreten ist (BGBl 2020, S. 3229); die
Rahmengebühren für die Grundgebühr Nr. 4100 VV und die Verfahrensgebühr Nr. 4104 VV richten sich
also nach den neuen Betragsrahmen.

Siehe auch im Teil A: → Angelegenheiten (§§ 15 ff.), Rdn 101; → Rechtszug (§ 19), Rdn 2032;
→ Verweisung/Abgabe (§ 20), Rdn 2559; → Zurückverweisung (§ 21), Rdn 2681.
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Literatur: Berger, Zur Neuregelung der Zession anwaltlicher Gebührenforderungen in § 49b Abs. 4 BRAO, NJW 1995,
1406; Blattner, Formularvertragliche Vereinbarungen im Anwaltsvertrag, AnwBl. 2012, 237; Dahns, Abtretung von Vergü-
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Abtretung der Gebührenforderung

von anwaltlichen Vergütungsforderungen an Nicht-Anwälte, AnwBl. 2012, 728; Prechtel, Zulässigkeit der Abtretung
anwaltlicher Honorarforderungen an Rechtsanwälte angesichts § 49b Abs. 4 BRAO, NJW 1997, 1813; Ries/Georg, Full-
Service-Factoring für aufstrebende Rechtsanwaltskanzleien, FLF 2008, 86; weitere Nachw. bei Henssler/Prütting/Kilian,
vor § 49b sowie auch bei § 43, vor Rn 1.

A. Allgemeines

Die Zulässigkeit der Abtretung anwaltlicher Gebührenforderungen ist in § 49b Abs. 4 BRAO geregelt,
der eine wechselvolle Geschichte hat (vgl. Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 197 ff.; Dahns, NJW-
Spezial 2013, 126). Zu unterscheiden ist danach zwischen der Abtretung an einen Rechtsanwalt (vgl.
§ 49b Abs. 4 S. 1 BRAO und dazu Rdn 14) und der Abtretung an einen Nichtrechtsanwalt (vgl. § 49b
Abs. 4 S. 2 ff. BRAO und dazu Rdn 16).

Hinweis:
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Abtretung (§ 398 BGB) ist, dass alle Voraussetzungen für die
Entstehung der Forderung in der Person des Abtretenden erfüllt sind. Das setzt voraus, dass die Berech-
nung nach § 10 erfolgt und dem Auftraggeber mitgeteilt ist (LAG Hamm, AGS 2016, 381).

B. Anmerkungen

I. Abtretung an einen Rechtsanwalt (§ 49b Abs. 4 S. 1 BRAO)

1. Allgemeine Zulässigkeit

Für die Zulässigkeit/Wirksamkeit der Abtretung einer Gebührenforderung oder der Übertragung zur
Einziehung an einen (anderen) Rechtsanwalt oder an eine rechtsanwaltliche Berufsausübungsgemein-
schaft i.S.d. § 59a BRAO werden keine besonderen Voraussetzungen aufgestellt (Gerold/Schmidt/
Müller-Rabe, § 1 Rn 220 ff.; Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 215 ff.). Diese Abtretung ist berufs-
rechtlich ohne Einschränkungen möglich und in ihrer Wirksamkeit auch nicht von der Zustimmung
des Mandanten abhängig (BGH, AGS 2007, 334 = RVGreport 2007, 197 = NJW 2007, 1196; Dahns,
NJW-Spezial 2013, 126). Der Verweis auf § 59a BRAO erfasst alle Fälle gemeinschaftlicher – auch
interprofessioneller – Berufsausübung gem. Abs. 1 und 2 (Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 217, 219;
Dahns, NJW-Spezial 2013, 126).

Hinweis:
Nach § 59mAbs. 2 BRAO gilt für die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH § 49b Abs. 4 BRAO entsprechend.
Wird deshalb § 49b Abs. 1 BRAO für anwendbar gehalten bzw. davon ausgegangen, dass eine rechtsan-
waltliche Berufsausübungsgemeinschaft i.S.v. § 59a BRAO vorliegt, bedarf auch die Abtretung der Vergü-
tungsforderung durch einen Rechtsanwalt an eine Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nicht der Zustimmung
des Mandanten.
Nach § 49b Abs. 4 S. 4 BRAO ist der Rechtsanwalt, der die Forderung erwirbt, in gleicher Weise zur
Verschwiegenheit verpflichtet wie der beauftragte Rechtsanwalt.

2. Ausnahmen

Nicht von § 49b Abs. 4 S. 1 BRAO umfasst sind Bürogemeinschaften und die Zusammenarbeit
im Einzelfall (Dahns, NJW-Spezial 2013, 126). Auch wird eine Abtretung bzw. Übertragung an
sozietätsfähige Einzelpersonen i.S.d. § 59a BRAO, wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Pa-
tentanwälte, als nicht möglich angesehen (OLG Frankfurt am Main, DA 2006, 1839; krit. Henssler/
Prütting/Kilian, § 49b Rn 21). Dies gilt nach der Rechtsprechung auch dann, wenn diese Person in
einer gemeinsamen Bürogemeinschaft mit dem Zedenten tätig ist (vgl. hierzu AG Bremen, AGS 2013,
259).
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II. Abtretung an einen Nichtrechtsanwalt (§ 49b Abs. 4 S. 2 und 3 BRAO)

1. Allgemeine Zulässigkeit

Die Abtretung an einen Nichtrechtsanwalt oder die Übertragung der Einziehung ist nur unter den
Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 S. 2 und 3 BRAO zulässig. Erforderlich ist danach die Einwilligung
des Mandanten oder die rechtskräftige Feststellung der Forderung (vgl. BGH, NJW-RR 2009, 490 =
RVGreport 2009, 96 = AGS 2009, 107; NJW-RR 2009, 491; OLG Hamm, RVGreport 2008, 218 =
MDR 2008, 654). Das Einwilligungserfordernis dient nicht dazu, den jeweiligen Vergütungsschuldner
vor einem neuen Gläubiger zu schützen, sondern dazu, die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht
abzusichern, die dem Anwalt gegenüber seinem Mandanten obliegt (OLG Düsseldorf, NJW 2009,
1614 = RVGreport 2009, 183 = AGS 2009, 272 für Abtretung der Vergütungsforderung gegen die
Staatskasse an eine Verrechnungsstelle]).

Hinweis:
Da § 49b Abs. 4 S. 2 BRAO auch die „Übertragung zur Einziehung“ erlaubt, ist auch das sog. Factoring
zulässig (OLG Düsseldorf, JurBüro 2008, 650 = AGS 2008, 605; vgl. auch Gerold/Schmidt/Müller-Rabe,
§ 1 Rn 222; Feuerich/Weyland/Brüggemann, § 49b Rn 26 m.w.N.). Der Rechtsanwalt kann aber nicht –
jedenfalls nicht ohne Einverständnis des Mandanten – das Billigkeitsermessen zur Bestimmung einer
Rahmengebühr (§ 14) auf den Dritten delegieren (BGH, NJW-RR 2009, 490 = AGS 2009, 107 = RVGre-
port 2009, 96; zur Rahmengebühr Teil A: Rahmengebühren [§ 14], Rdn 1803 ff.).
Kein Fall des § 49b Abs. 4 S. 2 BRAO ist die Kreditkartenzahlung des Mandanten oder Einziehung
von Telefonkosten, die durch eine Beratungshotline entstanden sind (Henssler/Prütting/Kilian, § 49b
Rn 212 m.w.N.; Feuerich/Weyland/Brüggemann, § 49b Rn 27 m.w.N.).

2. Einwilligung des Mandanten

Die Einwilligung ist ausdrücklich und schriftlich zu erklären, elektronische Form (§ 126a BGB) oder
Textform (§ 126b BGB) sind daher nicht ausreichend (Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 221; Dahns,
NJW-Spezial 2013, 126 f.). Umstritten ist, ob die Abtretung inAllgemeinen Geschäfts- oder Vertrags-
bedingungen und sofort in der Vollmacht erfolgen kann. Die Frage wird von der herrschendenMeinung
zutreffend bejaht (vgl. die Nachw. bei Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 221, zugleich auch zur a.A.;
a.A. auch Blattner, AnwBl. 2012, 237, 240; zur Zulässigkeit der Abtretung von Kostenerstattungsan-
sprüchen § 43 RVG Rdn 27). Denn anders als z.B. für die Vergütungsvereinbarung in § 3a Abs. 1 S. 2
ist ein ausdrückliches Trennungsgebot weder im RVG noch in der BRAO enthalten.

Hinweis:
Die Einwilligung ist also auch in der Vollmachtsurkunde oder in einer Vergütungsvereinbarung zuläs-
sig (Henssler/Prütting/Kilian, a.a.O.).

Die ausdrückliche schriftliche Einwilligungserklärung des Mandanten muss zum Zeitpunkt der Abtre-
tung des Vergütungsanspruchs vorliegen. Denn unter der Einwilligung ist entsprechend § 183 BGB die
vorherige Zustimmung zu verstehen (Hansens, RVGreport 2008, 81; offen gelassen OLG Düsseldorf,
RVGreport 2009, 183 = AGS 2009, 272 = NJW 2009, 1614; AnwKomm-RVG/Volpert, § 1 Rn 71).
Inhaltlich muss die Abtretung bzw. Übertragung ausdrücklich erfolgen; weitere Anforderungen an den
Inhalt werden nicht gestellt (zum Inhalt der Einwilligung Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 221 ff.).
Nach § 49b Abs. 4 S. 3 BRAO muss der Rechtsanwalt den Mandanten vor der Erklärung der Einwilli-
gung aufklären. Der Mandant muss darüber informiert werden, dass der beauftragte Anwalt gem.
§ 402 BGB gesetzlich bzw. vertraglich verpflichtet ist, dem neuen Gläubiger oder dem Einziehungser-
mächtigten Informationen zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen, die dieser benötigt, um die
Forderung geltend zu machen (Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 226 f.; Dahns, NJW-Spezial 2013,
126, 127). Ist die Aufklärung vollständig unterblieben oder ist sie falsch bzw. unvollständig geblieben,
bleibt die Wirksamkeit der Abtretung davon unberührt (Henssler/Prütting/Kilian, § 49b Rn 227; Dahns,
NJW-Spezial 2013, 126, 127). Die Aufklärung ist nämlich lediglich ein berufsrechtliches Zulässigkeits-
erfordernis, jedoch keine zivilrechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung. Verstößt der Anwalt gegen die
Aufklärungspflicht, kann dies allerdings berufsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen (Henssler/Prüt-
ting/Kilian, a.a.O.).
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III. Abtretung eines Vergütungsanspruchs gegen die Staatskasse

1. Allgemeine Zulässigkeit

Unter den Voraussetzungen des § 49b Abs. 4 BRAO kann auch die Vergütungsforderung eines gericht-
lich bestellten (z.B. Pflichtverteidiger) oder im Wege der PKH beigeordneten Rechtsanwalts gegen
die Staatskasse abgetreten werden. Der gegen die Landeskasse gerichtete Vergütungsanspruch des
gerichtlich bestellten oder beigeordneten Rechtsanwalts ist kein höchstpersönlicher Anspruch, dessen
Abtretbarkeit hierdurch ausgeschlossen ist (kein Abtretungsverbot). § 49b Abs. 4 BRAO stellt nur auf
die Vergütungsforderung des Rechtsanwalts ab und regelt die Abtretbarkeit ohne Differenzierung
danach, wer die Vergütung im Einzelfall schuldet, ob sie sich also gegen den Mandanten oder gegen
die Staatskasse richtet (OLG Düsseldorf, AGS 2011, 485; [inzidenter] OLG Koblenz, JurBüro 2017,
195 bei Pflichtverteidigung; für PKH OLG Düsseldorf, JurBüro 2008, 650 = AGS 2008, 605; OLG
Hamm, RVGreport 2008, 218 = MDR 2008, 654).

Hinweis:
Liegt eine wirksame Abtretung vor, ist der Zessionar berechtigt, die Festsetzung der Vergütung gem.
§ 55 gegenüber der Staatskasse zu betreiben. Ihm stehen dann auch die Rechtsbehelfe aus § 56 zu (OLG
Düsseldorf, NJW 2009, 1614 = RVGreport 2009, 183 = AGS 2009, 272; JurBüro 2008, 650 = AGS 2008,
605; vgl. auch AG Passau, StraFo 2011, 419 für Beschwerderecht nach der StPO nach Abtretung des
Kostenerstattungsanspruchs).

2. Einwilligung/Einverständnis der Staatskasse

Es kommt nicht darauf an, ob die Staatskasse mit der Abtretung einverstanden ist. § 49b Abs. 4
BRAO erfordert auch nicht die Einwilligung der Staatskasse in die Abtretung, sondern die des Mandan-
ten (OLG Düsseldorf, JurBüro 2008, 650 = AGS 2008, 605). Aus der Abtretung muss sich aber
ergeben, dass der gegen die Staatskasse gerichtete Vergütungsanspruch durch den beigeordneten oder
bestellten Rechtsanwalt abgetreten worden ist. Es reicht nicht aus, dass nur Forderungen gegen den
Mandanten abgetreten worden sind (OLG Düsseldorf, a.a.O.).
Bei gegen die Staatskasse gerichteten Vergütungsansprüchen wird eine ausdrückliche Einwilligung
in die Abtretung dieser Vergütungsansprüche gefordert (OLG Düsseldorf, AGS 2009, 485 für Pflicht-
verteidigung). Eine Einwilligung in die Abtretung der Ansprüche, die dem Verteidiger gegen den
Angeklagten aus dem Mandatsverhältnis zustehen, reicht nicht aus (OLG Düsseldorf, AGS 2011, 485).

3. Geltendmachung

Bei der Geltendmachung des durch den bestellten oder beigeordneten Rechtsanwalt abgetretenen
Vergütungsanspruchs gegenüber der Staatskasse sind die Voraussetzungen der §§ 409, 410 BGB zu
beachten (KG, RVGreport 2010, 65; OLG Düsseldorf, JurBüro 2008, 650 = AGS 2008, 605; Gerold/
Schmidt/Müller-Rabe, § 45 Rn 119). Die Staatskasse ist dem neuen Gläubiger (Zessionar) gegenüber
zur Leistung daher nur verpflichtet gegen Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger (Rechts-
anwalt) über die Abtretung ausgestellten Urkunde oder wenn der bisherige Gläubiger (Rechtsanwalt)
ihr die Abtretung schriftlich angezeigt hat. Denn die Staatskasse muss sicherstellen, dass sie Schuld
befreiend an den neuen Gläubiger leistet.
Die Staatskasse kann verlangen, dass ihr die Abtretungsunterlagen im Original vorgelegt werden
(KG, RVGreport 2010, 65; wohl auch OLG Düsseldorf, NJW 2009, 1614 = RVGreport 2009, 183 =
AGS 2009, 272). Denn der Urkundenbeweis kann bei einer Privaturkunde ausschließlich durch Vorle-
gung der Originalurkunde gem. § 420 ZPO angetreten werden (BGH, NJW 1992, 829). Die Vorlage
einer Kopie ist nur zur Glaubhaftmachung geeignet (vgl. auch BGH, NJW 2012, 3426, der offen
gelassen hat, ob die Vorlage einer Kopie den Erfordernissen des § 410 Abs. 1 BGB genügt). Eine
solche ist aber zum Nachweis der Gläubigerstellung nicht ausreichend, sondern genügt allein zur
Berücksichtigung der geltend gemachten Gebühren und Auslagen, § 104 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 55 Abs. 5
S. 1 (KG, a.a.O.). Die Vergütungsfestsetzung kann allerdings nicht von der Vorlage des Originals der
Einwilligungserklärung des Mandanten zur Abtretung abhängig gemacht werden; die Vorlage einer
beglaubigten Kopie der Einwilligungserklärung reicht aus (OLG Saarbrücken, RVGreport 2013, 272 =
JurBüro 2013, 415).
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4. Rückabwicklung

Steht fest, dass aus der Staatskasse eine zu hohe Vergütung gezahlt worden ist, stellt sich die Frage,
wie der Rückforderungsanspruch der Staatskasse abzuwickeln ist bzw. ob sich der Rückforderungsan-
spruch gegen den beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalt als Zedenten oder an den Abtretungsemp-
fänger als Zessionar richtet (vgl. auch BGH, NJW 2005, 1369 zur bereicherungsrechtlichen Rückab-
wicklung bei einer Zahlung des Schuldners auf eine in Wahrheit nicht bestehende, aufgrund eines
Factoringvertrages abgetretene Forderung).

C. Arbeitshilfe

I. Muster für Abtretung

▼
Muster: Abtretungsvereinbarung

Abtretungsvereinbarung

zwischen

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt x x
und

Frau/Herrn x x
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin x x tritt die in dem Strafverfahren/Bußgeldverfahren gegen x x
(Amtsgericht/Landgericht x x, Aktenzeichen x x) entstehenden Gebühren- und Auslagenansprü-
che gegen den Mandanten und gegen die Staatskasse x x an x x ab.

Frau/Herr x x nimmt die Abtretung an.

x x x x
Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift, x x
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
▲

II. Muster für eine Einwilligungserklärung des Mandanten

▼
Muster: Einwilligungserklärung des Mandanten

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass Rechtsanwalt/Rechtsanwältin x x die in dem gegen mich geführten
Strafverfahren/Bußgeldverfahren (Amtsgericht/Landgericht x x, Aktenzeichen x x) für Rechtsan-
walt/Rechtsanwältin x x entstehenden Gebühren- und Auslagenansprüche gegen den Mandanten und
gegen die Staatskasse ggf. auch an einen Nichtrechtsanwalt abtritt (§ 49b Abs. 4 S. 2, 3 BRAO).

x x
Ort, Datum, Unterschrift, x x
▲

Siehe auch im Teil A: → Vergütungsvereinbarung (§ 3a), Rdn 2408.
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Literatur: Aichler/Peukert, Vertraulichkeit der Rechtsberatung durch Syndikusanwälte und EMRK, AnwBl. 2002, 198; H.
Schneider, Die Vergütung nach dem PsychPbG, AGS 2016, 553; Kramer, Der Syndikusanwalt im Strafverfahren – Verteidi-
ger, Zeugenbeistand und Vertreter, AnwBl. 2001, 140; Prütting, Das Anstellungsverhältnis des Syndikusanwalts, AnwBl.
2001, 313; Redeker, Der Syndikusanwalt als Rechtsanwalt, NJW 2004, 889; Römermann, Das Vergütungsfestsetzungsver-
fahren nach § 11 RVG, RVGreport 2004, 124.

A. Überblick

§ 1 Abs. 1 und 2 umschreiben den sachlichen Geltungsbereich des RVG, § 1 Abs. 1 umschreibt zudem
auch den persönlichen Geltungsbereich des RVG und enthält gleichzeitig die Legaldefinition des
Begriffs der Vergütung (Gebühren und Auslagen). Das RVG regelt nur die Vergütung für anwaltliche
Tätigkeiten des Rechtsanwalts (sachlicher Geltungsbereich). § 1 Abs. 2 schließt bestimmte Tätig-
keitsbereiche vom sachlichen Anwendungsbereich des RVG aus, auch wenn sie von einem Rechtsan-
walt erbracht werden (dazu Rdn 70). Abs. 3 stellt klar, dass sich Rechtsbehelfe und Rechtsmittel in
den Kostenverfahren des RVG ausschließlich nach den Vorschriften des RVG richten (dazu Teil A:
Rechtsmittel gegen die Wert- und Vergütungsfestsetzung [§§ 56, 33], Rdn 1904 ff.).
Nach Abs. 1 S. 3 stehen auch andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer, Partnerschaftsgesellschaf-
ten und sonstige Gesellschaften einem Rechtsanwalt i.S.d. RVG gleich. Das RVG ist damit zwar in
persönlicher Hinsicht auch auf Personen anwendbar, die selbst keine Rechtsanwälte sind, aber als
Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft einer Kammer angehören. Diese Personen können
aber dennoch nicht nach dem RVG abrechnen, weil sie keine anwaltliche Tätigkeit erbringen. Das
zeigt, dass für die Abrechnung nach dem RVG sowohl die sachlichen (anwaltliche Tätigkeit) als auch
die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Nach § 20 Abs. 1 des ThUG (Therapieunterbringungsgesetz) richtet sich die Vergütung des Rechtsan-
walts in Verfahren über die Anordnung oder Aufhebung der Therapieunterbringung nach Teil 6 Ab-
schnitt 3 VV (Nrn. 6300 ff. VV; zu Einzelheiten s. Teil A: Sicherungsverwahrung/Therapieunterbrin-
gung, Rdn 2047 ff.). Nach § 62 bleiben die Regelungen des ThUG zur Rechtsanwaltsvergütung (§ 20
ThUG) unberührt. Die Einfügung von § 62 war erforderlich, weil das RVG hinsichtlich seines Geltungs-
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c) Unanwendbarkeit des RVG (§ 1
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bereichs (vgl. § 1) keinen Vorbehalt für andere bundesgesetzliche Regelungen enthält (BT-Drucks
17/3403, S. 60). § 62 stellt damit eine Ergänzung zu § 1 dar (s. zur Vergütung ausführlich Teil A:
Sicherungsverwahrung/Therapieunterbringung, Rdn 2047 ff.).
Der gem. § 406g Abs. 3 StPO beigeordnete psychosozialen Prozessbegleiter erhält eine Vergütung
gem. § 6 PsychPbG („Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren“ v. 21.12.
2015, BGBl I, S. 2525) aus der Staatskasse. Das RVG gilt also insoweit nicht (H. Schneider, AGS
2016, 553). Gem. § 8 PsychPbG sind aber auf den Umfang und die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs
sowie auf die Festsetzung der Vergütungen und Vorschüsse einschließlich der Rechtsbehelfe § 8
Abs. 1, § 47 Abs. 1 S. 1, § 48 Abs. 1, die §§ 54, 55 Abs. 1, § 56 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 RVG entspre-
chend anzuwenden (s. auch Teil A: Psychosoziale Prozessbegleitung, Abrechnung, Rdn 1740).

B. Anmerkungen

I. Rechtsgrund der Vergütung

1. Allgemeines

Grundlage für den Vergütungsanspruch eines Rechtsanwalts können sein
– ein Vertrag zwischen Rechtsanwalt und Mandant oder
– die Beiordnung/Bestellung des Rechtsanwalts.
Das RVG regelt bei einem auf Vertrag beruhenden Vergütungsanspruch grds. nur die Höhe der
Vergütung des Rechtsanwalts und setzt damit das Bestehen eines sich i.d.R. nach bürgerlichem Recht
(dazu Rdn 36) bestimmenden Vergütungsanspruchs voraus. Zu der Frage, aus welchem Rechtsgrund
(causa) der Anwalt seine Vergütung zu fordern berechtigt ist, schweigt sich das RVG damit aus.
Soweit sich der Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts aber aus einer Beiordnung (z.B. im Wege der
PKH), aus einer gerichtlichen Bestellung (z.B. als Pflichtverteidiger) oder aus einer Tätigkeit im
Rahmen bewilligter Beratungshilfe ergibt, regelt das RVG auch den Grund des Vergütungsanspruchs
(vgl. §§ 44, 45; Braun/Volpert, in: Hansens/Braun/Schneider, Teil 1 Rn 3, zur stillschweigenden
Pflichtverteidigerbestellung vgl. Teil A: Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse [§§ 44, 45, 50],
Rdn 2372 f. und Burhoff, EV, Rn 3811). Die Beiordnung im Wege der PKH begründet ein öffentlich-
rechtliches Schuldverhältnis und eine bürgschaftsähnliche Verpflichtung der Staatskasse als Hilfs-
schuldnerin. Die Beiordnung enthält die Zusage, für die Zahlungsverpflichtungen der bedürftigen
Partei gegenüber dem Rechtsanwalt bis zur Höhe der gem. § 49 ermäßigten Gebühren (s dazu Teil A:
Wertgebühren [§§ 13, 49], Rdn 2649) einzustehen (OLG Düsseldorf, AGS 2016, 485 = JurBüro 2016,
580 = Rpfleger 2017, 96).
Beim gerichtlich bestellten Rechtsanwalt (z.B. Pflichtverteidiger) beruht die Tätigkeit auf einem
öffentlich-rechtlichen Bestellungsakt (OLG Bamberg, StraFo 2009, 350 = StRR 2009, 243 = AGS
2009, 320). Die Bestellung begründet einen öffentlich-rechtlichen Anspruch des Rechtsanwalts gegen
die Staatskasse (vgl. KG, AGS 2014, 405 = RVGreport 2014, 391 = JurBüro 2015, 25; OLG Hamburg,
NStZ-RR 2012, 390 = RVGreport 2012, 457; OLG Koblenz, NStZ-RR 2014, 327; OLG Köln, NStZ-
RR 2015, 294 = RVGreport 2015, 383; OLG München, Beschl. v. 6.4.2009 – 6 Ws 2/09; vgl. auch –
zur PKH – OLG Düsseldorf, AGS 2016, 485 = JurBüro 2016, 580 = Rpfleger 2017, 96; OLG Hamburg,
AGS 2013, 428 = RVGreport 2013, 348 = MDR 2013, 1194; OLG München, AGS 2016, 528 =
RVGreport 2016, 456 = JurBüro 2016, 632; BayLSG, JurBüro 2016, 84).

2. Vertrag

a) Dienstvertrag

Der auf einem Vertrag beruhende Vergütungsanspruch bestimmt sich regelmäßig nach bürgerlichem
Recht (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, § 1 Rn 70). Der Vertrag zwischen Rechtsanwalt und Man-
dant ist regelmäßig als Geschäftsbesorgungsvertrag in Gestalt eines Dienstvertrags zu qualifizieren
(§§ 675, 611 BGB; BGH, NJW 2002, 290; BGHZ 56, 106, 107; LG München, AnwBl 2000, 454).
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